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Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 19. Mai 2016 in Dortmund 

 

 

 

Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung dieser Hauptversammlung lautet: 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NORDWEST Handel Aktiengesellschaft und des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichtes für die NORDWEST 

Handel Aktiengesellschaft und des Lageberichtes für den NORDWEST Handel-Konzern mit dem 

erläuternden Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB 

sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 

  

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen. 

 

Erläuterung: 

 

Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung den Jahres-

abschluss festzustellen oder den Konzernabschluss zu billigen hätte, liegen nicht vor. In diesem 

Zusammenhang ist die Hauptversammlung nach § 175 Abs. 1 AktG lediglich zuständig zur Entge-

gennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des vom Aufsichts-

rat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Zum erläuternden Bericht des 

Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB (§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG) 

und zum Bericht des Aufsichtsrates (§ 171 Abs. 2 AktG) bedarf es ebenfalls keiner Beschlussfas-

sung durch die Hauptversammlung. 


